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DffijieftcS uttb obliflatorifW Dtgan beb Slatg. Sd;mtebe= trab Sffiaguermeiftetuercin«.

Srfdjeiut je ©amätagä unb foftet per ©emefter gr. 3. 60, per 3apt gr. 7. 20.
Snfevate 20 (£t§. per lfpaltige Sjktttjeile, bei größeren lufträgen

entfpredjenben Otabatt.

Zftrid), fec&s 13. September 1902.
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î»er ttldjt etwa« 3Utlj«rart»ctttltdte0 tciftco wollte.
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Stbmeijerifcljei Sapejicrcv"
Bteifter-Berciu. ®ie «Sonntag
ben 7. bS. in SSaben abge»
baltene SMegiertenberfamm»
lung beg fchtoeis. Stapesierer»
Bteifter=BereinS befchlofs mit

10 gegen 2 Stimmen, mit ber UnfafUBerficheruttgS»
©efellfdbaft „^elbetia" in 3ücid^ befinitiü in Unter»
banblung gu treten belfufs Slbfcbluft eines Vertrages
jur Bereicherung für fic^ unb bie Arbeiter.

2)er ©enterbe» unb ber .^aitbmevfcrbcreitt ber Stabt
St. ©allen befudjten testen SDienStag unter japtreic^er
Beteiligung bie neue ©aSauftatt ber Stabt ßürict) in
Schlieren, too fie einen bullen ©irtblid in biefeS gruff»
artige Btufter»@tabliffement ber ©aSiubuftrie erljielteu.
Bad) einem gemciufamen guten Blittageffeu int „5Dit
Bout" ttt Zitrid) mürbe ein Stubieugang buret) bas
SgnbeSmufeuin gemacht uttb am Slbenb bor ber fpeim»
faljrt uod) bottt £onl)aflcgarteu aus bie f>errlic£;e 5luS=

ficht auf ben See genoffen.
Sobitbenjegung ber ©ipfer iit St. ©allen. 3)a8 Be»

^ fultat einer Sobnberoegung ber ©ipfer ift foIgettbeS:
1. ^terabfefmng ber ÎÔ'/V unb ll=ftünbigen Arbeits»
Seit auf 10 Stunben; 2. 60 Bp. Blinimallobn per
Stunbe an Stelle ber bisher üblichen Sohlte bon 50
unb 55 Bp. unb 3. Bertraglidje gefttegung biefer Be=

ftimmungen auf bie ®auer bon swei Saljren unter
auSbrüdiicher Slnerïennung beS BtinbeftIot)neS als „red)t=
lieb flagbarer ortSüblidber Solpt".

5)er Borftattb bc8 lantonalett .fmubmerfer» unb ©c<

UtcrbcOcrbattbcS Zug ()at einen Befucb beS lantonalett
©emerbetttufeumS in Slarau (SDireïtur fpr. 9J7eier=3fcf»of£"e)

angeorbnet uttb eilte gröfjere Slttgafil SDtitglieber sur
Bîîtbeteiltgung beseidjnét. Sind) meitere Seilnepmcr finb
Sunt Befttcbe ebenfalls eingelaben. ®ie ïagfaljrt ift
auf Blontag ben 22. September feftgefe&t.

Sitte neue ^oläücrarbeituugä'Blctljobe. S)er „grattff.
Leitung" wirb gefchrieben: ©ine mistige ©rfinbung für
einen grojfen Seit ber §ols berarbeitenben ©enterbe
ift je^t in ber Sdftbeis gemacht morben. Blatt fiellt
Blafdbinen bec, mit betten entgegen ber üblichen Be=

battblung ber Bujäbotsftamm nicht mebr ber Sänge nach
gefebnitten toirb, fonbern fenfrecht sur 2l<hfe in Scheiben
Serlegt toerben lann, aus benen bann beliebig groffe
SBürfet su machen finb, bie nach borljeriger Sroctnung
unb Zubereitung als Brett sufammengefe|t ein fefteS
©efüge bilben. SBie ein Schachbrett präfentiert ftch uns
biefeS Blofai!, bei bent es auch möglich ift, burch bie

üerfchiebene Färbung ber eingefe^ten §ölser bie mir»
îungSoollften g'0"^en unb Btufter s" erseugen. 3n
erfter Sinie finb bie fo bergeftellten Bretter als Barfett»
friefen für fjuffböben unb für ïreppenftufen beftimmt,
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' Praktische Stätter für die Werkstatt

mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Hoidinghausen.

Organ siir die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbeverems.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. SO.

Inserate SO Cts. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zurich, den 1Z. September tSVS.

Es hat noch niemand etwa« Ordentliches geleistet,
der nicht etwas Außerordentliches leisten wollte.

Uevlmndsweseit.

Schweizerischer Tapezierer-
Meister-Verein. Die Sonntag
den 7. ds. in Baden abge-
haltene Delegiertenversamm-
lung des schweiz. Tapezierer-
Meister-Vereins beschloß mit

10 gegen 2 Stimmen, mit der Unfall-Versicherungs-
Gesellschaft „Helvetia" in Zürich definitiv in Unter-
Handlung zu treten behufs Abschluß eines Vertrages
zur Versicherung für sich und die Arbeiter.

Der Gewerbe- und der Handwerkerberein der Stadt
St. Gallen bZnchten letzten Dienstag unter zahlreicher
Beteiligung die neue Gasanstalt der Stadt Zürich in
Schlieren, wo sie einen vollen Einblick in dieses groß-
artige Muster-Etablissement der Gasindnstrie erhielten.
Nach einem gemeinsamen guten Mittagessen im „Du
Pont" in Zürich wurde ein Studiengang durch das
Landesmnsenm gemacht und am Abend vor der Heiin-
fahrt noch vom Tonhallegarten aus die herrliche Aus-
ficht auf den See genossen.

Lohnbewegung der Gipser in St. Gallen. Das Re-
sultat einer Lohnbewegung der Gipser ist folgendes:
1. Herabsetzung der 10V-- und 11-stündigen Arbeits-
zeit aus 10 Stunden; 2. 60 Rp. Minimallohn per
Stunde an Stelle der bisher üblichen Löhne von 50
und 55 Rp. und 3. Vertragliche Festlegung dieser Be-

stimmungen auf die Dauer von zwei Jahren unter
ausdrücklicher Anerkennung des Mindestlohnes als „recht-
lich klagbarer ortsüblicher Lohn".

Der Vorstand des kantonalen Handwerker- und Ge<

wcrbcverbandes Zug hat einen Besuch des kantonalen
Gewerbemuseums in Aarau (Direktor Hr. Meier-Zschokke)
angeordnet und eine größere Anzahl Mitglieder zur
Mitbeteilignng bezeichnet. Auch weitere Teilnehmer sind

zum Besuche ebenfalls eingeladen. Die Tagfahrt ist
ans Montag den 22. September festgesetzt.

Verschiedenes.
Eine neue Holzverarbeitungs-Methode. Der „Franks.

Zeitung" wird geschrieben: Eine wichtige Erfindung für
einen großen Teil der Holz verarbeitenden Gewerbe
ist jetzt in der Schweiz gemacht worden. Man stellt
Maschinen her, mit denen entgegen der üblichen Be-
Handlung der Nutzholzstamm nicht mehr der Länge nach
geschnitten wird, sondern senkrecht zur Achse in Scheiben
zerlegt werden kann, aus denen dann beliebig große
Würfel zu machen sind, die nach vorheriger Trocknung
und Zubereitung als Brett zusammengesetzt ein festes

Gefüge bilden. Wie ein Schachbrett präsentiert sich uns
dieses Mosaik, bei dem es auch möglich ist, durch die

verschiedene Färbung der eingesetzten Hölzer die wir-
kungsvollsten Figuren und Muster zu erzeugen. In
erster Linie sind die so hergestellten Bretter als Parkett-
friesen für Fußböden und für Treppenstufen bestimmt,
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